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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1995

Norm

GRBG §2 Abs1

Rechtssatz

Die Verhängung oder Aufrechterhaltung einer Haft steht zum Zweck der Maßnahme außer Verhältnis, wenn sie mit der

Bedeutung der Sache (das ist dem Gewicht der Straftat) oder der zu erwartenden Strafe nicht vereinbar ist (§ 180 Abs 1

StPO).
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